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Infektionsschutz- und Hygieneplan ab 10.08.2022 

 
Oberstes Ziel dieses Infektionsschutz- und Hygieneplans ist es, alle am Schulleben 
beteiligten Personen vor den Gefahren einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu schützen und das Recht der 
Kinder und jungen Menschen auf Bildung und Erziehung zu sichern. 
 
Durchzuführende Hygienemaßnahmen bei jeder Schulöffnung 

• Durchführung von regelmäßigen Reinigungen, die den besonderen hygienischen 
Anforderungen der aktuellen Situation entsprechen (insbesondere 
Unterrichtsräume und Sanitäranlagen) 

• Überprüfung der Sanitäranlagen bezüglich Seifenspendern, 
Papierhandtuchspendern (gefüllt mit Papierhandtüchern) und Abfallabwurf 

• Überprüfung der vier festen Desinfektionsmittelspendern im Schulgebäude 
➢ Eingang Glastreppenhaus Altbau des EHKG (Zugang Schulhof) 
➢ Eingang Neubau des EHKG 
➢ Eingang Mensa des EHKG 
➢ Eingang zur Toilette 

• Überprüfung der Räume: funktionierende Waschbecken und ausreichend Seife 
und Papierhandtücher 

• Kontrolle der Fenster, ggf. vorläufiger Verzicht auf Räume mit defekten Fenstern 
 
Durchzuführende Hygienemaßnahmen nach jedem Unterrichtstag 

• Kontrolle der Seifenspender, Papierhandtuchspender und Leerung der 
Abfallbehälter in den Sanitäranlagen 

• Kontrolle und Auffüllung der Desinfektionsmittelspender und 
Papierhandtuchspender in allen Räumen 

• Arbeitstägliche Reinigung von Kontaktflächen, insbesondere Handkontaktflächen 
(Türklinken, Tischoberflächen, Stühle, Handläufe, Toilettensitze). 

• Kontrolle der Seife und Handtücher in den benutzten Räumen 
 
Anforderungen an die Hygiene in der Schule während des Unterrichtstages 
1. Medizinische Maske in der Schule 

• Zu den medizinischen Masken gehören die OP-Masken und die FFP2-Masken. 
Es wird empfohlen, dass aus Infektionsschutzgründen auf dem gesamten 
Schulgelände FFP2-Masken getragen werden. 

 
2. Persönliches Verhalten 

• Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist 
verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. 

• Beim Zugang zu einem Gebäude wird Händedesinfektion empfohlen. 
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• Regelmäßiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife) 
oder Händedesinfektion wird empfohlen. 

• Niesetikette beachten: bei Husten und Niesen, Mund und Nase mit einem Tuch 
bedecken oder in die Armbeuge niesen. 

• Nicht an Mund, Augen oder Nase fassen, wenn die Hände nicht sauber sind. 

• Keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 
gemeinsam nutzen. 

• Nur die einem zugewiesenen Unterrichtsräume benutzen und in diesen Räumen 
nur den zugewiesenen Platz. 

• Nach dem Unterricht ist das Schulgelände zügig zu verlassen. 

• Mitgebrachte Speisen und Getränke sind allein zu verzehren. 
 
3. Gestaltung des Unterrichtsraums 

• Jeder Unterrichtsraum verfügt über gefüllte Seifenspender und gefüllte 
Papierhandtuchspender. 

• Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume ist 
sicherzustellen. Als Richtwert gilt: 
- alle 20 Minuten und nach jeder Doppelstunde für mindestens 5 Minuten, 
- Querlüften, wo und wann es immer möglich ist, 
- Lüften während der gesamten Pausendauer. 

• Räume, in denen die Lüftung nicht möglich ist, sind für den Unterricht nicht 
zugelassen. 

• Beim Ertönen eines Signals des CO2-Messwertgebers sind die Tür und die 
gegenüberliegenden Fenster umgehend zu öffnen. 

• Unmittelbares Desinfizieren der verunreinigten Stelle nach jedem Niesen und 
Husten 

 
4. Gestaltung der Toilettenanlagen 

• Sanitäranlagen sind mit gefüllten Seifenspendern und gefüllten 
Papierhandtuchspendern ausgestattet und sind unter dem Kriterium der 
Abstandswahrung gut erreichbar. 

 
5. Kontaktaufnahme von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen außerhalb 
des Unterrichts 

• Die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler in den Pausen über das 
Lehrerzimmer Kontakt zu Lehrpersonen aufnehmen, besteht nicht. Anliegen und 
Wünsche sind per Email zu kommunizieren. 

• Gesprächstermine sind per Mail zu vereinbaren und finden nicht im 
Lehrerzimmer statt, sondern in den Besprechungsräumen. 

 
6. Testungen 

• Alle Schülerinnen und Schüler erhalten anlassbezogen eine Testungsmöglichkeit 
im Sekretariat, wenn diese während des Unterrichts oder während der 
Ganztagsbetreuung offenkundige Symptome einer Atemwegsinfektion 
aufweisen. 

• Alle Schülerinnen und Schüler erhalten im Übrigen die Möglichkeit, 
Antigenselbsttests zu erhalten (max. 5 Tests im Monat), die sie mit nach Hause 
nehmen und dort anlassbezogen anwenden können, das heißt beispielsweise bei 
Vorliegen von COVID-19-Symptomen wie Husten, Fieber, Schnupfen, reduzierter 
Allgemeinzustand, Halsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Störung des 



Geschmacks- und Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot oder Herzrasen 
oder wenn eine haushaltsangehörige Person mit Corona infiziert ist. 

 
Unterrichtsbeginn 

• Der Unterrichtsbeginn ist für alle Schülerinnen und Schüler um 7:55 Uhr. 
 
Besondere Regelungen auf dem Schulgelände / im Schulgebäude 

• Schülerinnen und Schüler und alle übrigen Personen betreten das Schulgelände 
in der Regel über diesen Eingang, deren Tür jederzeit offensteht: 

➢ Eingang Am Grillopark (Außenbereich Cafeteria) 
➢ Auch der kleine Eingang am Grillopark darf genutzt werden. 

• Schülerinnen und Schüler und alle übrigen Personen verlassen das 
Schulgelände über diesen Ausgang: 

➢ Am Grillopark 

• Zum allgemeinen Unterrichtsende wird auch der Ausgang zur Grillostraße 
geöffnet. 

 
Verhalten der Lehrkräfte beim Auftreten einer akuten Erkrankung/ von 
Symptomen von Covid-19 während des Unterrichts 

• Schülerinnen und Schüler, die einen positiven Selbsttest haben oder im 
Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. 
Sie sind unmittelbar und unverzüglich zum Sekretariat zu schicken, um dann 
nach Hause geschickt (bei Volljährigkeit) oder von den Eltern abgeholt zu 
werden. 

 
Verpflegungsangebote 

• Die Cafeteria öffnet mit einem Verkaufsstand auf dem Schulhof. Der 
Verkaufsstand verfügt über einen Spuckschutz. Der Verkauf im Gebäude ist nach 
der 2. Großen Pause möglich. 

• Das Essen in der Mensa ist möglich. 
 
Ganztagsangebote 

• Ganztagsangebote finden uneingeschränkt statt. 
 


